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Anpassung der 
Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige; 
Satzung zur Änderung der 
Feuerwehrentschädigungssatzung 
 
 
 
 
 

Anlagen:  

- Orientierungswerte gemeinsames Schreiben Gemeindetag, Städtetag,  

  Feuerwehrverband 

- Satzung zur Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der „Satzung zu Änderung der 

Feuerwehrentschädigungssatzung“ zu.  

 
 
Sachstand:  
 
Die Feuerwehrentschädigungssatzung regelt, wie ehrenamtliche Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr für ihre Ausgaben und Verdienstausfälle entschädigt werden. 
Sie dient dazu, den Aufwand auszugleichen, der durch Einsätze, Aus- und 
Fortbildungen oder andere ehrenamtliche Tätigkeiten entsteht. Ziel ist es, finanzielle 
Nachteile für die ehrenamtlichen Helfer auszugleichen und so die Motivation und die 
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu sichern. 

Die Entschädigung der Feuerwehrkameraden/innen bei Einsätzen wurde zum 
01.01.2014 von 10,00 € auf 12,00 € und letztmalig am 17. Juni 2024 auf 15,00 € 
angepasst.  

Zudem erhalten die Funktionsträger der Feuerwehr eine zusätzliche jährliche 
Entschädigung, um deren zeitlichen Aufwand, der über den eines regulären 
Mannschaftsmitgliedes hinaus geht, auszugleichen. 

Zum letzten Mal wurden diese Sätze im Jahr 2021 angepasst, Basis für die damalige 
Entscheidung war das „Gemeinsames Schreiben des Gemeindetags, Städtetags und 
des Landesfeuerwehrverbands zu den gemeinsam verabschiedeten Orientierungs-
werten zur Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige“. Diese 
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Werte wurden mit Schreiben vom 05.08.2025 angepasst, Feuerwehrkommandant 
Benjamin Abel hat per E-Mail vom 30.09.2025 gebeten, die neuen Orietierungswerte 
ab dem 01.01.2026 entsprechend anzupassen. 

§ 4 Feuerwehrentschädigungssatzung; Zusätzliche Entschädigung: 

1.Kommandant:  
2.Stv. Kommandant:  
3.Jugendfeuerwehrwart:  
4.Stv. Jugendfeuerwehrwart:  
5.Gerätewart:  

neu: 1200€/Jahr, alt: 960€/Jahr 
neu: 600€/Jahr, alt: 480€/Jahr 
neu: 400€/Jahr, alt: 320€/Jahr 
neu: 200€/Jahr, alt: 160€/Jahr 
neu: 13€/Stunde, alt: 10€/Stunde 

 

Der Feuerwehrkommandant Herr Abel wird in der Sitzung anwesend sein. 
 
 

 
 
Richter 
Bürgermeister 
 


